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Ordnung zur Änderung der Fakultätsordnung der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln  

vom 31. Mai 2017 

Aufgrund des § 26 Absatz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Artikels 1 des Hochschulzukunfts-
gesetzes (HZG NRW) vom 16.09.2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1154), hat die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät der Universität zu Köln folgende Änderungsordnung erlassen: 

Die Fakultätsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln vom 20.02.2017 (Amtliche Mitteilungen 26/2017) wird wie folgt geändert: 

 1.) § 8 Absatz 11 erhält folgende Fassung: 
„Für die Abwahl der Prodekaninnen und Prodekane gilt Absatz 10 entsprechend.“ 

 2.) § 17 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Der Studienbeirat besteht aus der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan als 

Vorsitzender bzw. Vorsitzendem und drei Hochschullehrerinnen oder -lehrern, die jeweils aus 
unterschiedlichen Departments kommen sollen, zwei akademischen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern sowie sechs Studierenden der Fakultät.“ 

Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 

Universität zu Köln in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Engeren Fakultät der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 11.5.2017 

Köln, den 31. Mai 2017 

Der Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln 
 
 
 
Univ.-Prof. Dr. Günter Schwarz 


